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Regeste

Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Die staatsrechtliche Beschwerde ist nur gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide
zulässig ( Art. 86 Abs. 1 OG ). Das kantonsgerichtliche Urteil erging zwar unter der
Herrschaft des auf den 1. Juli 2000 in Kraft gesetzten Strafprozessgesetzes vom 1. Juli 1999
(StPO), nach welchem gegen Urteile des Kantonsgerichts, das in keinen Fällen mehr erste
Strafinstanz ist, keine kantonalen Rechtsmittel mehr zulässig sind. Nach der klaren
übergangsrechtlichen Regelung von Art. 347 Abs. 3 StPO bleibt jedoch gegen altrechtliche
erstinstanzliche Urteile des Kantonsgerichts - und damit gegen den angefochtenen
Entscheid - die Nichtigkeitsbeschwerde ans Kassationsgericht zulässig. Diese Rechtslage
hat das Kantonsgericht in der Rechtsmittelbelehrung zutreffend wiedergegeben. Es steht
auch fest, dass das St. Galler Kassationsgericht auf Rügen, wie sie der Beschwerdeführer in
seiner staatsrechtlichen Beschwerde vorbringt, eintrat. Diese scheitert daher an der
fehlenden Letztinstanzlichkeit des angefochtenen Entscheids, weshalb darauf nicht
einzutreten ist.

E. 2
Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung ist unter diesen
Umständen abzuweisen, da die Beschwerde von vornherein aussichtslos war ( Art. 152 OG
). Ausgangsgemäss hat der Beschwerdeführer die Kosten zu tragen ( Art. 156 OG ).
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